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§ 1 Einführung

I. Geschichte

Sozialhilfe, RV, KV, UnfallV sind Versicherungen der Neuzeit, früher reichte es aus, Grundbesitz als Alterssicherung zu haben bzw. durch die Familie abgesichert zu sein. 

Allein die Kirche kümmerte sich um die Armen.

Später wurde die Armenpflege staatliche Aufgabe ( um 1700 )

Um 1900 wurde die Armenpflege eingeführt, um die Arbeitskraft der Berufstätigen zu erhalten.

17.11.1881 : Kaiser entwirft die kaiserliche Botschaft, Initiator : Bismarck

1883 – 1889 werden 3 Säulen = KV der Arbeiter (1883), UnfallV (1884) und RV (1889) gegründet. Später wurde die KV der Arbeiter um die Angestellten erweitert = Arbeitnehmer insgesamt.

1911 : Reichsversicherungsordnung (vor allem Kriegsopferversorgung).

Nach Ende des 2. WK bis etwa 1974 verlief die Entwicklung der o.g. Versicherungen recht positiv (aber mit steigenden Beträgen!).

1994 : Einführung der Pflegeversicherung = SGB XI

Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes zum SGB III

Sozialhilfe ( erstmals Rechtsanspruch auf Armenhilfe normiert

II. Rechtsquellen

Meist handelt es sich um Bundesrecht, Landesrecht spielt fast keine Rolle.

Früher :

· Reichsversicherungsordnung

· Angestelltenversicherungsgesetz

Sozialrecht ist alles das, was im Sozialgesetzbuch steht.

SGB I


Allgemeiner Teil

SGB II


Grundsicherung für Arbeitsuchende (ab 01.01.2005 in Kraft – sog. ALG II)
SGB III

Arbeitsförderung

SGB IV

Allgemeine Vorschriften der Sozialversicherung

SGB V


Krankenversicherung

SGB VI

Rentenversicherung

SGB VII

Unfallversicherung (seit 2003 viele neue Regelungen!)
SGB VIII

Kinder- und Jugendhilfe

SGB IX

Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

SGB X


Verwaltungsverfahren / Datenschutz / Zusammenarbeit ( vgl. VwVfG

SGB XI

Pflegeversicherung

SGB XII

Sozialhilfe (ab 01.01.2005 in Kraft)
Gesetzentwurf zu SGB II :

Zusammenführung von HzL und ALG ( ALG II ) für erwerbsfähige Personen.

BSHG wird aufgehoben und geht im SGB XII auf ( dann für Hilfe für Personen, die nicht arbeitsfähig sind )

§ 68 SGB I: Besondere Teile dieses Gesetzbuches = außerhalb des SGB-Werkes, z.B. das BAföG, Bundesversorgungsgesetz, Kindergeld nach dem EStG und BKGG, RVO etc.

III. Ziele des Sozialrechts ( § 1 I SGB I )

Soziale Sicherheit




Soziale Gerechtigkeit

Sicherheit:

Es sind Leistungen zu gewähren, die eine soziale Absicherung gewährleisten, um einen bestimmten Lebensstandard erhalten zu können.

Gerechtigkeit:

Unterschiedliche Vorstellungen sind vorhanden, aber gemeinsam ist, dass ein sozialer Ausgleich über Umverteilung herbeigeführt werden soll ( Sozialstaatsprinzip )

3-Säulen-Prinzip

Versicherung – Versorgung – Fürsorge

Versicherung:

Beiträge werden zur Finanzierung hälftig von AG und AN gezahlt

Versorgung:

Ausgleich für bestimmte Opfer ( Kriegsopferfürsorge ); einseitige staatliche Leistungen

Fürsorge:

Gewährleistung eines „menschenwürdigen Lebens“; einseitige staatliche Leistungen wie z.B. Sozialhilfe und Wohngeld.

§ 2 Sozialleistungen und Sozialleistungsträger


I. Sozialleistungen und Sozialleistungsbereiche


§ 11 SGB I:
Leistungsarten ( Dienst-/Sach-/Geldleistungen; 

siehe auch §§ 2 - 10, 18 ff. SGB I. 

Dienstleistungen sind z.B. ärztliche Leistungen. Geldleistungen stellen eine herausragende Rolle dar.

II. Sozialleistungsträger


§§ 12, 18 bis 29 SGB I ; Körperschaften des öR = z.B. Krankenkassen ( „Aufnahmezwang“
Sozialleistungsträger erbringen Sozialleistungen.

Grds. Selbstverwaltung durch AN und AG in der Sozialversicherung (paritätisch).

III. Zusammenarbeit mit freien Trägern



§ 17 III SGB I :

Zusammenarbeit mit freien Trägern der Wohlfahrtspflege ( vorwiegend in der Sozialhilfe sowie in der Kinder- und Jugendhilfe ) wird ausdrücklich vom Gesetz gewünscht; Zuschüsse vom Staat an die freien Träger.

Freie Träger sind z.B. DRK, Caritas-Verband, Diakonie etc.

§ 3 Die sozialen Rechte

I. Verfassungsrecht


Es finden sich kaum Regelungen im Grundgesetz, weil sonst der Gesetzgeber gehalten wäre, diese Regelungen zu erfüllen ( als einklagbarer Rechtsanspruch ) ( Kosten !!!!!!


aber :
- Art. 6 Abs. 2 GG
: Ehe und Familie 

- Art. 6 Abs. 5 GG 
: Schutz von nicht-ehelichen Kindern

- Art. 20 und 28 GG
: Sozialstaatsprinzip ist hier verankert.

Weiterhin sind Einzelgrundrechte ( wie Gleichheitsgrundsatz ) zu beachten !

BVerfG (im Sozialrecht nur einzelne Korrekturen):

Durch Beiträge abgesicherte Sozialversicherungen sind als Eigentum zu betrachten = stellen Eigentumsrecht des Bürgers dar.

II. Soziale Rechte ( §§ 2 ff SGB I )

aber beachte § 2 I 2 SGB I :

Hieraus sind nie eigenständige Ansprüche abzuleiten; diese müssen in einzelnen Gesetzen der Sozialgesetzbücher normiert sein !

Die Aufzählung soll nur eine Darstellung darüber liefern, was alles möglich ist.

§ 38 SGB I :
Wenn rechtlich normiert, dann besteht ein Rechtsanspruch, aber mit strengem 

                        Gesetzesvorbehalt (auch auf Sozialhilfe!).

§ 4 Das Sozialrecht als Teil des Verwaltungsrechts

I. Grundsätzliches



Es handelt sich um öR, nicht um pR  + Besonderes Verwaltungsrecht!


II. Rechtsfiguren


1. Verwaltungsakt ( aber mit weiterem Vertrauensschutz )

2. ö-r Vertrag ( zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer )

3. Verwaltungsrechtsverhältnis ( oft Dauerrechtsverhältnis )
( Aufklärungsverpflichtung ( Beratung ); vgl. §§ 13 – 15 SGB I

Daraus folgt ein Wiederherstellungsanspruch bzw. eine Amtspflichtverletzung, falls falsch beraten wurde.

4. Rechtsschutz vor den Verwaltungsgerichten ( auch Sozialgerichte als besondere Verwaltungsgerichte mit besonderer Zuständigkeit ( vgl. SGG )

Die Regelungen im SGB X sind überwiegend aus dem VwVfG übernommen.

beachte :

Seit 01.01.2004 heißen alle Arbeitsämter jetzt Agenturen und es gibt die Bundesagentur für Arbeit

§ 5 Sozialhilfe

bisher BSHG – ab 01.01.2005: SGB XII.

Das SGB XII übernimmt die meisten Regelungen des BSHG 1:1

I. Träger der Sozialhilfe


Öffentliche und örtliche Träger der Sozialhilfe sind grundsätzlich die kreisfreien Städte und die Kreise (siehe § 3 Abs. 2 SGB XII).

Sachliche Zuständigkeit der örtlichen Träger grundsätzlich gegeben, soweit nicht der überörtliche Träger sachlich zuständig ist (siehe § 97 Abs. 1 SGB XII).

Die kreisfreien Städte und Kreise führen die Sozialhilfe als Selbstverwaltungsaufgabe durch, d.h. in eigener Verantwortung und sind nicht an Weisungen gebunden. Sie unterliegen nur der allgemeinen Rechtsaufsicht.

Die überörtlichen Träger werden von den Ländern bestimmt (§ 3 Abs. 3 SGB XII).

Im § 98 SGB XII ist die örtliche Zuständigkeit geregelt. Sie richtet sich danach, wo sich der Hilfesuchende tatsächlich aufhält.

Organisation der Sozialhilfeträger: Die „Sozialämter“ in den kreisfreien Städten, in den Kreisen und ihren jeweils angehörigen Städten und Gemeinden.

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege – zumeist sind diese Träger von Einrichtungen, in denen z.B. für ältere Menschen ergänzende Sozialhilfe geleistet wird.

II. Allgemeine Grundsätze der Sozialhilfe

1. Grundprinzip: Wahrung der Menschenwürde

Die Wahrung der Menschenwürde ist die Hauptaufgabe der Sozialhilfe (§ 1 I SGB XII). Sie soll jedoch keine dauerhafte Hilfe sein.
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II. Allgemeine Grundsätze der Sozialhilfe

1. Grundprinzip: Wahrung der Menschenwürde

Jeder Person soll es möglich sein, ein menschenwürdiges Dasein zu fristen. Deshalb muss die Gemeinschaft hier bei Bedarf gegenseitig füreinander einstehen.


2. spezielle Prinzipien:

a) Finalität
Sozialhilfe ist als finale Leistung zu betrachten, denn erst müssen alle vorrangigen Ansprüche ausgeschöpft werden. Sie ist darauf gerichtet, die grundgesetzlich geschützte Menschenwürde zu sichern. Auf den Grund des Bedarfs kommt es nicht an. Die Sozialhilfe ist die letzte Stufe im Sozialstaat.
# § 26 SGB XII: Einschränkung der Hilfe, falls die Anspruchsvoraussetzungen mit 

   Absicht verursacht wurden.


b) Offizialprinzip (Hilfe von Amtswegen)
Wird der Behörde die Notlage bekannt, muss diese handeln. Die Hilfe ist daher grundsätzlich nicht antragsgebunden (vgl. § 18 SGB XII).

c) Grundsatz der Individualisierung
Sozialhilfe wird nach den Umständen des Einzelfalles gewährt, dennoch sind Pauschalierungen möglich, z.B. durch Regelsätze.

d) Grundsatz des Nachranges
Sozialhilfe ist subsidiär hinter allen anderen Ansprüchen zu gewähren, § 19 Abs. 1 SGB XII = Einsatz von eigenen Kräften und Mitteln.

# Daher ist auch der Einsatz von Einkommen (vgl. §§ 85 ff SGB XII) und Vermögen nötig, wobei es Schonvermögen (vgl. § 90 II, III SGB XII) gibt.

# Eine Leistungsgewährung für die Vergangenheit ist nicht möglich („Keine Schuldenübernahme“); dies wird aber abgeschwächt durch
- Einstehen der Eltern für die Heimkosten behinderter und minderjähriger Kinder
- keine Rückzahlungsverpflichtung mehr gegeben, auch wenn man später noch zu Geld kommt, es sei denn, es erfolgte eine darlehensweise Gewährung oder ein mutwilliges Verschulden
- (neu) verschärfte Erbenhaftung 
- Zugriff auf Unterhaltsansprüche gegen Verwandte (vgl. §§ 93/94 SGB XII)

III. Leistungen nach dem SGB XII

Unterscheidung der Leistungen der Sozialhilfe (§ 8 SGB XII) u.a. in:

Hilfe zum Lebensunterhalt

und 



Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

1. Hilfe zum Lebensunterhalt (vgl. §§ 27 ff SGB XII)

# Da alle erwerbsfähigen Personen Leistungen aus dem ALG II = SGB II erhalten, wird die Zahl der HzL-Empfänger sinken auf tatsächlich nur noch nicht erwerbsfähige Personen.

# allgemeine Sozialhilfe, vgl. § 27 I SGB XII „notwendiger Lebensunterhalt“

# Leistungen werden nach Regelsätzen erbracht, vgl. § 28 I SGB XII (Individuelle Werte sind berücksichtigt) ( derzeitiger Regelsatz HV 296,00 € (NRW).

Idee: Warenkorb

Zu den Regelsätzen werden gewährt:
Sonderanschaffungen







Kosten der Unterkunft







Heizung

Neu: Statistikmodell für kostenmäßigen Verbrauch in unteren Einkommensschichten (vgl.

§ 28 III SGB XII – Bemessung der Regelsätze erfolgt nach den tatsächlichen, statistisch ermittelten Verbrauchsausgaben von Haushalten in unteren Einkommensgruppe = sogenannte „Eckregelsätze“. Die Festsetzung liegt in der Zuständigkeit des jeweiligen Bundeslandes.

( neuer Regelsatz steht noch aus, allerdings wird er etwa betragen 296,00 € + 16%, damit zwischen 340,00 € und 350,00 € liegen. Vielleicht erfolgt auch eine Angleichung an den Regelsatz aus dem ALG II, welcher derzeit 345,00 € ab 01.01.2005 beträgt.

( Staffelbeträge bedingt durch das Alter der Hilfeempfänger.

Zukünftig sind in den Regelsätzen auch Bekleidungsanteile enthalten.

Weitere allerdings sehr ausgedünnte Sonderleistungen bestimmen sich nach dem

Mehrbedarf § 30 SGB XII

( gewährt für Personen, die das 65.Lebensjahr vollendet haben und Personen unter 65 Jahren und voll erwerbsgemindert, für werdende Mütter, für Personen, welche mit minderjährigen Kindern zusammenleben, für behinderte Menschen sowie für Kranke

Einmalige Bedarfe § 31 SGB XII

( gewährt für Erstausstattungen für Wohnung, Bekleidung und „mehrtägige Klassenfahrten“

§ 28 IV SGB XII bestimmt, dass die Leistungen der Sozialhilfe immer etwas schlechter sein sollen als der Verdienst in den unteren Lohn- und Gehaltsgruppen. Damit soll erreicht werden, dass Arbeit immer noch attraktiver als Sozialhilfe bleibt.

Die Normen für die Arbeitsanhaltung („Leistung von zumutbarer Arbeit – Hilfe zur Arbeit“) sind -da unnötig geworden- entfallen, diese Regelungen finden sich nun alle im SGB II.

Neu:

Hilfen zur Gesundheit, §§ 47 ff SGB XII

( früher HibL

a) Hilfe zur Gesundheit, §§ 47-52 SGB XII
( Zahlung von Krankenhilfe analog Krankenversicherung, über § 32 SGB XII ist die Übernahme von Krankenversicherungskosten möglich

b) Eingliederungshilfe für Behinderte, §§ 53-60 SGB XII

c) Hilfe zur Pflege, §§ 61-66 SGB XII ( ähnlich der Pflegeversicherung

d) Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, §§ 67-69 SGB XII (Hinweis: Hilfen nach dem SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe – sind vorrangig!).

e) Hilfe in anderen Lebenslagen, §§ 70-74 SGB XII

Hilfe in Einrichtungen, §§ 75 ff SGB XII

Hier werden Verträge zwischen den Einrichtungen und dem Sozialleistungsträger geschaffen, vgl. § 77 SGB XII.

Sozialhilfe für Ausländer, § 23 SGB XII

Grundsätzlich wird nur für Ausländer, die sich dauerhaft in Deutschland niedergelassen haben, HzL gezahlt. Für Deutsche im Ausland gibt es gemäß § 24 SGB XII ebenfalls Sonderregelungen.

Neu: 

2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, §§ 41 ff SGB XII

Voraussetzung (vgl. § 41 SGB XII)

a) Vollendung des 65. Lj

b) Vollendung des 18.Lj und voll erwerbsgemindert nach § 43 II SGB VI

c) Dauerhafte Erwerbsminderung

Zusammensetzung der Leistung (vgl. 42 SGB XII):

a) Regelsatz nach § 28 SGB XII

b) KdU und Heizung

c) Mehrbedarfe nach §§ 30 ff SGB XII

d) Übernahme Kranken-/Pflegeversicherung

e) HzL in Sonderfällen nach § 34 SGB XII

Gemäß § 43 II SG XII wird das Einkommen von Eheleuten zusammengerechnet; Unterhaltsansprüche bleiben unter 100.000,00 € unberücksichtigt.

§ 6 – Bundesagentur für Arbeit

I. Die Organisation der Bundesagentur für Arbeit

Sie wird im Gesetz als „Körperschaft des öffentlichen Rechts“ bezeichnet, was sie aber de facto nicht ist. Sie ist eigentlich eine Anstalt des Staates ohne Mitglieder, jedoch mit Beitragszahlern, auch mit Organen der Selbstverwaltung und anderen Organen. 

Aufbau

BA für Arbeit

Organisation

Zentrale in Nürnberg mit Verwaltungsrat (Selbstverwaltung) und Vorstand (hauptamtliche Mitarbeiter)

	Organisatorischer Aufbau

	

	

	Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist größter Dienstleister am Arbeitsmarkt. Als Körperschaft des Öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung führt sie ihre Aufgaben im Rahmen des für sie geltenden Rechts eigenverantwortlich durch.

Die BA gliedert sich in

· die Zentrale in Nürnberg 

· 10 Regionaldirektionen 

· 180 Agenturen für Arbeit und 

· rund 660 Geschäftsstellen 

Hinzu kommen die besonderen Dienststellen:

· Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg 

· Die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung in Bonn 

· Das Bildungsinstitut in Lauf bei Nürnberg 

· Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung - Fachbereich Arbeitsverwaltung in Mannheim 

An der Spitze der BA steht der Vorstand. Er besteht aus dem Vorstandsvorsitzenden Frank-J. Weise und den Mitgliedern des Vorstands Heinrich Alt und Raimund Becker. Der Vorstand leitet die Bundesagentur und führt deren Geschäfte. Er vertritt die BA gerichtlich und außergerichtlich.

Auf mittlerer Ebene sind die Regionaldirektionen der BA für den Erfolg der regionalen Arbeitsmarktpolitik verantwortlich. Zur Abstimmung ihrer Aufgaben mit der Arbeitsmarkt-, Struktur- und Wirtschaftspolitik der Länder arbeiten sie eng mit den Landesregierungen zusammen. An oberster Stelle steht die Geschäftsführung. Sie besteht aus der oder dem Vorsitzenden und zwei Mitgliedern für die Bereiche Operativ und Controlling/Finanzen. Die Regionaldirektionen steuern die Arbeitsagenturen.

Auf örtlicher Ebene sind die Agenturen für Arbeit für die Erledigung der Aufgaben der BA zuständig. Sie werden wie die Regionaldirektionen von einer Geschäftsführung geleitet, die aus der oder dem Vorsitzenden und zwei Mitgliedern besteht.

Selbstverwaltungsorgane der BA sind der Verwaltungsrat und die Verwaltungsausschüsse bei den Agenturen für Arbeit. Sie überwachen die Arbeit des Vorstands bzw. der Geschäftsführung und beraten ihn in allen Fragen des Arbeitsmarktes.
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II. Leistungen nach dem SGB III

Alle Arbeitnehmer sind bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslosenversichert.

Dazu gehören nicht die Geringfügigbeschäftigten, Beamte und beamtenähnlich Versicherte sowie Vorstandsmitglieder einer AG – vgl. § 24 ff. SGB III.

Es besteht für die AN eine Versicherungs- und Beitragspflicht.

§ 1 SGB III

Das Arbeitslosengeld I ist nachrangig, d.h. die Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten bzw. die Vermittlung von Arbeitsstellen haben Vorrang.

§§ 35 – 40 SGB III

Zuständigkeit der BfA bei Beratung, Vermittlung, Berufsberatung und Arbeitsberatung.

Das Monopol der Arbeitsvermittlung ist gefallen – jetzt sind auch private Vermittler aktiv.

Ureigene Aufgaben der BfA:

· Förderung von Mobilitätshilfen (Eingliederungshilfen, Zuschüsse)

· Förderung der Teilhabe am Arbeitsmarkt für Behinderte

· Förderung in Form von Fort- und Weiterbildung (auch EU-Zuschüsse!)

· Förderung von Weiterbildungsangeboten für Arbeitnehmer, die u.a. durch Gewerkschaften, Kirchen etc. durchgeführt werden.

Entgeltersatzleistungen (subsidiär!) - §§ 117, 118 SGB III

§ 117: 

Arbeitslosengeld (Alg) für Arbeitnehmer, die arbeitslos und arbeitssuchend sind 

sowie die nötigen Vorversicherungs-/Anwartschaftszeiten besitzen.

In den letzten 2 Jahren muss man min. 12 Monate im versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis gestanden haben. 

Die 12 Monate müssen jedoch nicht in einem zusammenhängenden Zeitraum liegen!

Höhe des Alg: 60 % des vorherigen Nettoentgeltes; bei Kinderbetreuung 67 %!

§ 118:

Alg auch für Arbeitnehmer, die Weiterbildungsmaßnahmen besuchen.

§ 119 SGB III – Definition „Arbeitslosigkeit“

§§ 120, 121 SGB III – Definition „Zumutbarkeit“

Regelungen, welche Beschäftigung zumutbar ist.

Das Angebot der BfA muss zumutbar sein. Sofern eine zumutbare Arbeit

abgelehnt wird, muss der Alg-Bezieher mit Sanktionen rechnen (z.B. Kürzung

des Alg – Stufen: 20 %, 30 % und schließlich 100 %).

Prinzip:

Umso länger in der Arbeitslosigkeit, umso intensiver die Zumutbarkeit!

(Die Zumutbarkeitsvoraussetzungen sind in den letzten Jahren immer mehr 

verschärft wurden).

§ 124 a SGB III

Das Unterhaltsgeld läuft zum 31.12.2004 ab. Ab dem 1.1.2005 wird auch bei Weiterbildungsmaßnahmen Alg gezahlt.

§ 128 Abs. 3 SGB III – Minderung des Anspruchs

Bei vorsätzlicher und grobfahrlässiger Herbeiführung der Arbeitslosigkeit ruht der Anspruch auf Alg (= auch bei Selbstkündigung möglich). Es wird eine sogenannte „Sperrzeit“ von 12 Wochen verhängt, die auf die Bezugszeit des Alg anzurechnen ist. 

§ 146 SGB III

Bei Streikbeteiligung/Arbeitskämpfen besteht kein Anspruch auf Alg. Die Bundesagentur verhält sich hier neutral.

Weitere Entgeltersatzleistungen:

a) Kurzarbeitergeld in Höhe von Alg (= als Lohnausfall bei Arbeitsausfall; arbeitspolitisch umstritten)

b) Insolvenzgeld = schützt AN vor Insolvenz des AG

c) Winterausfallgeld im Baugewerbe

III. Leistungen nach dem SGB II

Bis zum 31.12.2004 erhielt man im Anschluss des Alg die Arbeitslosenhilfe

= 53 % des vorherigen Nettoentgeltes; bei Kinderbetreuung 57 %.

Diese unbefristete Leistung wird zum 1.1.05 durch das „Arbeitslosengeld II“ abgelöst. 

Hierzu wurde durch die sogenannten „Hartz IV-Gesetze“ das Sozialgesetzbuch (SGB) II geschaffen.

Grundsatz des SGB II

Keine Arbeitslosenhilfe mehr für erwerbsfähige Arbeitssuchende sowie für erwerbsfähige Sozialhilfebezieher. Hierdurch soll die für diesen Personenkreis bisher gegebene Doppelzuständigkeit von Sozial- und Arbeitsämter abgeschafft werden.

Der Gesetzgeber hat die Leistungen massiv gekürzt, da es sich nicht um beitragsfinanzierte Versicherungsleistungen, sondern um reine Steuerleistungen durch den Bund handelt

= 345,-- € für den Haushaltsvorstand. Auch für Jugendliche, die sich in der Ausbildungsvermittlung befinden.

§ 10 SGB II

Die Zumutbarkeitsregelungen sind gegenüber dem SGB III (= Alg I) nochmals verschärft wurden = grundsätzlich hat der Arbeitssuchende „jede“ Arbeit anzunehmen.

Nicht zumutbar ist eine Arbeitsvermittlung, wenn der Alg II-Bezieher pflegebedürftige Angehörige betreut. Aber auch hier kann man sich nicht auf den bisherigen Beruf beziehen.

§ 11 SGB II

Einkommens- und Vermögensberücksichtigung (ähnliche Regelung wie bisher im Bundessozialhilfegesetz = BSHG). 

Schutzgrenze bei Vermögen: 200,-- € je vollendetes Lebensjahr = max. 13.000,-- € pro Person. Die Altersvorsorge ist ebenfalls geschützt.

Das sogenannte „Schonvermögen“ beinhaltet angemessenen Hausrat und ein selbst bewohntes angemessenes Hausgrundstück oder eine angemessene Eigentumswohnung. Ebenso ein angemessenes KfZ.

Berechnung von Alg II

345,-- € für den Haushaltsvorstand 

./. 10 % für den Ehegatten

./. 20 % für jeden weiteren Haushaltsangehörigen.

Nichterwerbsfähige Personen, die mit einem Erwerbsfähigen zusammenleben erhalten „Sozialgeld“. Dies entspricht der Höhe nach grundsätzlich dem vorgenannten Alg II zuzüglich der Miet- und Heizungsanteile.

Im Ergebnis ist aktuell festzustellen, dass sich Familien beim Alg II gegenüber der bisherigen Arbeitslosenhilfe zuzüglich ergänzender Sozialhilfe günstiger stehen. Für Alleinstehende sind allerdings je nach Einzelfall spürbare Einschnitte festzustellen.

Weitere wichtige Neuerungen durch SGB II:

- Das Alg II ist gegenüber der Grundsicherung beim Alter (SGB XII) nachrangig!

- Kooperationen zwischen den Agenturen für Arbeit und den Sozialämtern sind möglich.

- Durch das sogenannte „Optionsgesetz“ können 69 Kommunen in Deutschland die 

  Aufgaben nach dem SGB II anstelle der Agentur für Arbeit durchführen.

- Eingliederungsvereinbarung zwischen Agentur und dem Leistungsempfänger

- Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit (Maßnahmen nach dem SGB III) sind   

  anzuwenden.

- Arbeitsgelegenheiten (sog. 1-Euro-Jobs = wurden aus der Sozialhilfe übernommen!).
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